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Wenn Sie Strom und Erdgas in den m.tarifen sowie Trinkwasser bei uns beziehen, erhalten Sie einen Rabatt 
von 3%  auf Ihre Nettoversorgungskosten!4

4) Nur in Verbindung mit der Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats.

Bitte unterschreiben Sie den Vertrag auf Seite 2

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | Dietesheimer Straße 70 | 63165 Mühlheim am Main 
Telefon 06108 6005-95 | Fax 06108 6005-55 | info@stadtwerke-muehlheim.de
Registergericht: Offenbach am Main | 5 HRB 5389 | Geschäftsführer: Helmut Weigert 

Antrag zur Lieferung von Strom, Gas, Wasser
gültig ab 1.1.2024

1. Kundin/Kunde (im weiteren „Kunde“)

Kunden-Nr. der Stadtwerke Mühlheim (falls vorhanden)

Herr Frau Firma
Handelsregister-Nr./Amtsgericht

Vorname/Name Geburtsdatum/Bei Firmen Ansprechpartner

Straße/Nr. PLZ/Ort

Telefon/Mobilnummer E-Mail

Lieferbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt Lieferbeginn zum 

2. Verbrauchsstelle

Straße/Hausnummer (falls abweichende Adresse) PLZ/Ort (falls abweichende Adresse)

Zählernummer Zählerstand

3. Bei Anbieterwechsel

Bisheriger Lieferant Kunden-Nr. beim bisherigen Lieferanten

Zählernummer Vorjahresverbrauch

4. Produkte und Preise Gewünschte Produkte und Tarife ankreuzen

Strom

m.power1 40,04 Ct/kWh inkl. 19% USt.

m.power nacht1 40,04 (HT)/38,04 (NT) Ct/kWh inkl. 19% USt.

Grundpreis 125,00 EUR/Jahr inkl. 19% USt. 

Grundpreis 149,00 EUR/Jahr inkl. 19% USt.

Erdgas

m.gas

m.gas klima1

Wasser

12,39 Ct/kWh inkl. 7% USt. 

12,89 Ct/kWh inkl. 7% USt.

1,67 EUR/m3 inkl. 7% USt. 

Grundpreis       134,87 EUR/Jahr inkl. 7% USt.      

Grundpreis    134,87 EUR/Jahr inkl. 7% USt.     

Grundpreis 2    48,95/58,55/117,10 EUR/Jahr inkl. 7% USt.

Online-Rechnung3 Papierrechnung

1)  Der Strom-/Erdgasbedarf wird zu 100% durch regenerative Energiequellen gedeckt. Weitere Informationen können unter www.stadtwerke-muehlheim.de eingesehen werden.
2)  Abhängig von der Größe des Wasserzählers.
3) Dafür ist eine Registrierung im Online-Kundenportal notwendig.

Ich habe meinen derzeitigen Liefervertrag gekündigt zum



5. Vertragslaufzeit

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres.

6. Einwilligung zu aktuellen Informationen (freiwillige Angabe)

Damit wir Sie persönlich und individuell beraten können, möchten wir Sie gerne über aktuelle und künftige Angebote und Produkte der Stadtwerke 
Mühlheim am Main GmbH aus den Bereichen Energiebelieferung, Energieerzeugung, Energieeffizienz, Elektromobilität, sonstiger energienaher 
Leistungen oder Services informieren und Sie zu Marktforschungszwecken, d. h. Befragungen zur Servicequalität, zu Produkten aus den o. g. Bereichen 
sowie zu neuen Produktideen der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, kontaktieren.
Ihr Widerrufsrecht: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, 
Dietesheimer Straße 70, 63165 Mühlheim am Main oder per Telefon unter 06108 6005-0 oder per E-Mail unter info@stadtwerke-muehlheim.de mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH wird Sie in diesem Falle über den jeweiligen Kommunikationsweg 
nicht mehr zu Werbe- und Marktforschungszwecken kontaktieren.

Ja, ich willige ein, telefonisch über meine genannte Telefon- oder Mobilnummer zu den vorstehend genannten Zwecken kontaktiert zu werden.  

Ja, ich willige ein, per E-Mail über meine genannte E-Mail-Adresse zu den vorstehend genannten Zwecken kontaktiert zu werden. 

7. Widerrufsbelehrung für Verbraucher gemäß § 13 BGB

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, 
Dietesheimer Straße 70, 63165 Mühlheim am Main, Telefonnummer 06108 6005-0, Telefax 06108 6005-55, E-Mail: info@stadtwerke-muehlheim.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir die gleiche Bankverbindung, die Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion verwendet haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom/Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleitungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

8. Zahlungsweise und SEPA-Lastschriftmandat

Rechnungen und Abschläge können Sie überweisen oder durch Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats von Ihrem Konto einziehen lassen. 
Für das SEPA-Lastschriftmandat nutzen Sie dazu gerne folgendes Formular:

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH auf mein Konto gezogene Last-
schrift einzulösen.

Ja Gläubiger-Identifikationsnummer: DE07STW00000014393

IBAN: BIC:

Kreditinstitut (Name)

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

Name und Anschrift des Kontoinhabers, falls abweichend vom Kunden 

9. Auftragserteilung und Vollmacht

Ich beauftrage die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH mit der Lieferung des gesamten Bedarfs an elektrischer Energie/Erdgas für den Eigen-
verbrauch für meine unter Punkt 1 genannte Lieferanschrift. Ich akzeptiere die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke 
Mühlheim am Main GmbH zur Strom-/Gaslieferung  als wesentlichen Vertragsbestandteil.

Hiermit bevollmächtige ich die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Dietesheimer Straße 70, 63165 Mühlheim am Main, den bestehenden Strom-/
Gaslieferungsvertrag mit dem o.g. bisherigen Lieferanten für o.g. Verbrauchsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen und die für 
meine Belieferung mit elektrischer Energie/Erdgas notwendigen Verträge mit dem zuständigen Netzbetreiber zu schließen. 

Ort, Datum Unterschrift Kunde
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Gültig ab:

Unterschrift Kunde
AGB zur Kenntnis genommen:
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH  
zur Lieferung elektrischer Energie 

Stand: Oktober 2022 

1. Vertragsgegenstand / Vertragsschluss / Lieferbeginn 
1.1. Gegenstand des Vertrages ist die Elektrizitätslieferung für 

Haushaltskunden für den Eigenverbrauch in Niederspannung 
im Rahmen eines Sondervertrags außerhalb der Grundversor-
gung durch die Stadtwerke Mühlheim GmbH (im Folgenden 
„Lieferant“ genannt). Der Messstellenbetrieb durch den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber für die Entnahme-
stelle des Kunden ist ebenfalls Vertragsgegenstand. War-
tungsdienste werden nicht angeboten. 

1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in 
Textform unter Angabe des Lieferbeginns zustande. Der tat-
sächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belie-
ferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen 
Liefervertrages, Abstimmung mit dem für die Abnahmestelle 
zuständigen Netzbetreiber etc.) erfolgt sind. Die Lieferung be-
ginnt nicht früher als zu dem von dem Kunden genannten Ter-
min, frühestens jedoch zum bestätigten Vertragsende des bis-
herigen Lieferanten. 

2. Vertragspflichten, Umfang und Durchführung der  
Lieferung 

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
elektrischer Energie in Niederspannung ohne registrierende 
Leistungsmessung an seine Entnahmestelle (siehe Ziff. 1. des 
Auftrages). Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf 
den (ggf. jeweiligen) Zählpunkt bezogenen Netzanschlusses. 
Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss messtechnisch 
erfasst wird. Ausgenommen ist die Strom-Bedarfsdeckung 
durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50kW 
elektrischer Leistung und aus erneuerbaren Energien. Aus- 
genommen sind ferner Eigenanlagen, die den Bedarf dann de-
cken, wenn die Stromversorgung durch den Lieferanten aus-
fällt. Sogenannte Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer 
eigentlichen Bestimmung nur zur Erprobung (maximal 15 
Stunden monatlich) betrieben werden. Die Belieferung erfolgt 
ausschließlich für die Zwecke des Letztverbrauchs. Der Liefe-
rant darf sich zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
Dritter bedienen. 

2.2. Der Kunde verpflichtet sich, die gelieferte Elektrizitätsmenge 
zu den Preisregelungen des Vertrages abzunehmen und zu be-
zahlen. 

2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Elektrizitätsversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses oder einer Störung des Messstellenbetriebes 
handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 
15. Der Lieferant wird auf Verlangen des Kunden unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbe-
treiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
geben, wie sie ihm bekannt sind oder von ihr in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können. 

2.4. Der Lieferant ist ferner von seiner Leistungspflicht befreit so-
weit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/ 
oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat 
und/oder kein Netzanschluss besteht. Das gleiche gilt, wenn 
der Lieferant an der Lieferung, der Erzeugung und/oder dem 
Bezug von Strom aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger 
Umstände, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht möglich 
ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehin-
dert ist, einschließlich Krieg, Terror, Naturgewalten, techni-
scher Störungen, Arbeitskampfmaßnahmen im Hause des 
Lieferanten bzw. in den zur Zulieferung verpflichteten Unter-
nehmen. 

3. Messeinrichtungen 
3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrich- 

tungen nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes 
festgestellt. 

3.2. Auf Verlangen des Kunden wird der Lieferant jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde 
oder staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 

des Mess- und Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber veran-
lassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Lieferanten, so hat er diesen gleichzeitig mit der Antragstel-
lung zu benachrichtigen. Die Kosten der Nachprüfung fallen 
dem Lieferanten zur Last, falls die Abweichung die gesetzli-
chen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kun-
den. 

4. Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des 
Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, so-
weit dies zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden 
oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie 
muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin er-
folgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen 
zugänglich sind. 

5. Ablesung 
5.1. Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die 

Ablesedaten oder rechtmäßig ermittelte Ersatzwerte zu ver-
wenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbe-
treiber oder von einem die Messung durchführenden Dritten 
erhalten hat. Wird an der Entnahmestelle des Kunden die 
Messung mittels eines intelligenten Messsystems gemäß § 2 
Satz 1 Nr. 7 Messstellenbetriebsgesetz durchgeführt, wird der 
Lieferant die Ablesedaten gemäß Satz 1 zur Abrechnung nach 
Ziffer 6 vorrangig verwenden. 

5.2. Im Übrigen kann der Lieferant die Messeinrichtungen selbst 
ablesen und ist berechtigt, vom Kunden zu verlangen, die be-
nötigten Werte selbst abzulesen und unter Angabe des Ablese-
datums mitzuteilen. Dies kann per Post, per E-Mail, im Inter-
net unter www.stadtwerke-muehlheim.de unter dem Menü-
punkt Service oder telefonisch unter 06108 6005-0 erfolgen. 
Der örtliche Netzbetreiber oder der Messstellenbetreiber kön-
nen den Kunden ebenfalls bitten, den Zählerstand abzulesen. 
Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widerspre-
chen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Der Lieferant darf 
bei einem berechtigten Widerspruch für eine eigene Ablesung 
kein gesondertes Entgelt verlangen.  

5.3. Können der Lieferant, der Netzbetreiber oder der Messstel-
lenbetreiber oder ein mit der Ablesung beauftragter Dritter 
das Grundstück oder die Räume des Kunden zum Zwecke der 
Ablesung nicht betreten, so kann der Lieferant den Verbrauch 
auf der Grundlage der letzten Ablesung und eines vergleich- 
baren Zeitraums oder bei einem Neukunden nach dem Ver-
brauch vergleichbarer Kunden schätzen, wobei die tatsächli-
chen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden. Wer-
den die Messeinrichtungen vom Kunden nicht oder nicht 
rechtzeitig abgelesen oder der Zählerstand vom Kunden nicht 
oder verspätet mitgeteilt wird, kann der Lieferant, soweit kein 
berechtigter Widerspruch nach Ziff. 5.2. Satz 4 vorliegt, auf 
Kosten des Kunden die Ablesung selbst vornehmen, den Ver-
brauch entsprechend Satz 1 schätzen oder einen Dritten mit 
der Ablesung beauftragen. 

6. Abrechnung 
6.1.  Soweit der Kunde nicht seine Wahl nach 6.4 trifft, erfolgt die 

Rechnungsstellung jährlich zum Ende des Abrechnungszeit-
raums und soweit das Lieferverhältnis vorzeitig endet, zum 
Ende des Lieferverhältnisses. Abgerechnet wird der tatsächli-
che Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Ab-
schlagszahlungen. 

6.2. Der Abrechnungszeitraum entspricht dem Kalenderjahr, so-
weit nicht vorzeitig eine Zwischen- oder Endabrechnung er-
stellt wird. Ändert sich der Abrechnungszeitraum, so erhält 
der Kunde eine Mitteilung in Textform. 

6.3. Der Kunde erhält seine Rechnung spätestens 6 Wochen nach 
Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und die Schluss-
rechnung spätestens 6 Wochen nach Beendigung des Lie-
ferverhältnisses. Erfolgt eine Stromabrechnung monatlich, 
beträgt die Frist nach Satz 1 drei Wochen. 

6.4. Wünscht der Kunde davon abweichend eine unterjährige 
Rechnungsstellung (monatlich, vierteljährlich oder halbjähr-
lich), ist dies dem Lieferanten in Textform mitzuteilen. Glei-
ches gilt, wenn der Kunde eine elektronische Übermittlung 
der Rechnung oder eine Abrechnungsinformation wünscht. 
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6.5. Der Lieferant ist verpflichtet, Kunden die unentgeltliche 
Übermittlung der Rechnung mindestens einmal jährlich in 
Papierform anzubieten. Daneben muss der Lieferant Abrech-
nungsinformationen mindestens alle sechs Monate, oder auf 
Verlangen alle drei Monate, unentgeltlich in elektronischer 
Form zur Verfügung stellen. Erhält der Lieferant Verbrauchs-
daten automatisch per Fernübermittlung, müssen Abrech-
nungsinformationen monatlich unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden.  

6.6.  Wünscht der Kunde eine unterjährige Rechnungsstellung, so 
ist der Lieferant berechtigt eine Bearbeitungspauschale pro 
zusätzlicher Abrechnung in Papierform zu erheben (Kosten 
12,00 € netto/14,28 € brutto). Bei monatlichen Rechnungen 
entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 7.1.  

6.7. Ändern sich die verbrauchsabhängigen Preise während des 
Abrechnungszeitraumes, so wird der Verbrauch zeitanteilig 
bis zum Datum der Preisänderung berechnet. Die Anpassung 
des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden men-
genanteilig berechnet, es sei denn, der Kunde teilt den tat-
sächlichen Zählerstand zu diesem Datum mit. Die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können ent-
sprechend angepasst werden. 

7. Abschlagszahlungen 
7.1. Der Lieferant kann vom Kunden außer in den Fällen der mo-

natlichen Rechnungsstellung nach Ziff. 6.4. einmonatlich Ab-
schlagszahlungen auf die zu erwartende Verbrauchsabrech-
nung verlangen. Der Lieferant wird dem Kunden die Höhe der 
Abschlagszahlungen rechtzeitig mitteilen. Dabei wird der Lie-
ferant die Abschlagszahlungen so gestalten, dass am Ende des 
Abrechnungszeitraums eine möglichst geringe Ausgleichs-
zahlung fällig wird. Der Lieferant berechnet diese unter Be-
rücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs auf der 
Grundlage des zuletzt abgerechneten Zeitraums bzw. unter 
Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs ver-
gleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. 

7.2. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag bin-
nen zwei Wochen zu erstatten, spätestens aber mit der nächs-
ten Abschlagszahlung zu verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge bin-
nen zwei Wochen zu erstatten. 

8. Zahlungsbestimmungen 
8.1. Rechnungen und Abschläge werden zu dem von dem Liefe-

ranten angegebenen Zeitpunkt, frühestens aber zwei Wochen 
nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Eine bei Ver-
tragsschluss vereinbarte Abschlags- oder Vorauszahlung wird 
jedoch nicht vor Beginn der Lieferung fällig.  

8.2. Als Zahlungsmöglichkeiten stehen dem Kunden das Last- 
schriftverfahren durch Erteilung eines SEPA-Mandats und 
die Überweisung zur Verfügung. Das Lastschriftverfahren 
stellt die bevorzugte Zahlungsweise dar. Der Lieferant weist 
darauf hin, dass bei Überweisung der termingerechte Zah-
lungseingang auf die mitgeteilten Bankverbindungen sicher-
zustellen ist. Bei jeder Überweisung soll der Kunde seine Kun-
dennummer und Rechnungseinheit-Nummer angeben. 

8.3. Eine für das SEPA-Lastschriftverfahren erforderliche Vorab-
ankündigung (Pre-Notification) hat spätestens fünf Tage vor 
dem jeweiligen Belastungsdatum zu erfolgen. 

8.4. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert und den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal in 
Rechnung stellen (Kosten Mahnung: 2,00 € netto/brutto und 
Kosten durch Einziehung durch Beauftragten (Wegegeld): 
15,00 € netto/brutto). Auf Verlangen des Kunden ist die Be-
rechnungsgrundlage nachzuweisen, die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis ge-
stattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als die Höhe der Pauschale. Daneben hat der Kunde 
dem Lieferanten die tatsächlich angefallenen Bankkosten für 
Rücklastschriften zu erstatten.  

8.5. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsrechnungen be-
rechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-

rung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-
chen  Fehlers  besteht, oder sofern der in einer Rechnung an-
gegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als dop-
pelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung 
der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nach-
prüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messein-
richtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB 
bleiben unberührt. 

8.6. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet werden. 

9. Vorauszahlungen 
9.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Verbrauch eines Abrech-

nungszeitraumes Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vo-
rauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in ver-
ständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens 
der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung so-
wie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

9.2. Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vor- 
hergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist 
dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Ab-
rechnungszeitraum über mehrere Monate, wird der Lieferant 
die Vorauszahlungen in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen 
wie die Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 7.1. Die Vorauszah-
lung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 

9.3. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chip-
kartenzähler) einrichten und betreiben. 

10. Sicherheitsleistung 
10.1. Ist der Kunde zur Vorauszahlung gemäß Ziffer 9. nicht bereit 

oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in angemessener 
Höhe Sicherheit verlangen. 

10.2. Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 
247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

10.3. Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zah-
lungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus diesem Vertrag nach, so kann der Lieferant 
die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforde-
rung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapie-
ren gehen zu Lasten des Kunden. 

10.4. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine 
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 

11. Berechnungsfehler 
Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages fest- 
gestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist die Größe des Feh-
lers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messein-
richtung nicht an, so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für 
die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorangehenden und des der Fest-
stellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf 
Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tat-
sächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsge-
mäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstel-
lenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korri-
gierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt. 

12. Preisbestandteile / Preisänderungen 
12.1. Im Strompreis sind u.a. die folgenden Preisbestandteile ent-

halten: 
a) Umsatzsteuer,   
b) Stromsteuer, 
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c) Konzessionsabgaben, 
d) Netzentgelte, Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. 

Messung, 
e) Umlagen und Aufschläge nach § 12 Absatz 1 des Ener-

giefinanzierungsgesetzes, Umlage nach § 18 der Ver-
ordnung zu abschaltbaren Lasten, die § 19 Strom-NEV-
Umlage, 

f) die Beschaffungs- und Vertriebskosten.  
12.2. Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im Wege der 

einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Er-
messens. Der Kunde kann die Billigkeit der Preisänderung zi-
vilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leis-
tungsbestimmung durch den Lieferanten sind ausschließlich 
Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die Preis-
ermittlung nach Ziffer 12.1. maßgeblich sind. Der Lieferant ist 
bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen ver-
pflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preiser-
mittlung ist der Lieferant verpflichtet, Kostensteigerungen 
nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu berück-
sichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen. 

12.3. Der Lieferant hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preis-
änderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach den-
selben betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getra-
gen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf der Lie-
ferant Kostensenkungen nicht später weitergeben als Kosten-
steigerungen. Der Lieferant nimmt mindestens alle zwölf Mo-
nate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. 

12.4. Änderungen der Preise werden erst nach textlicher Mitteilung 
an die Kunden wirksam, die mindestens einen Monat vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die Mitteilung er-
folgt in verständlicher und einfacher Weise unter Hinweis auf 
Anlass, Voraussetzung und Umfang der Preisänderung. 

12.5. Ändert der Lieferant die Preise, so hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeit- 
punkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. Hie-
rauf wird der Lieferant den Kunden in der textlichen Mittei-
lung hinweisen. Der Lieferant soll die Kündigung innerhalb 
einer Woche nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes in 
Textform bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung 
nach Ziffer 16.1. bleibt unberührt. 

12.6. Abweichend von Ziffern 12.2. bis 12.5. werden Änderungen 
der Umsatzsteuer (Ziffer 12.1. Buchstabe a)) gemäß Umsatz-
steuergesetz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rung ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündi-
gungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. Dies gilt 
auch bei unveränderter Weitergabe von Minderbelastungen 
aufgrund einer Absenkung des Saldos der Kalkulationsbe-
standteile nach Ziffer 12.1. Buchstabe e).  

12.7. Ziffern 12.2. bis 12.5. gelten auch, soweit künftig neue Steu-
ern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die Gewin-
nung, Erzeugung, Beschaffung, Speicherung und Netznut-
zung (Übertragung und Verteilung) oder den Verbrauch von 
elektrischer Energie betreffende Belastungen oder Entlastun-
gen wirksam werden. 

13. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
13.1. Der Lieferant kann die Regelungen des Energieliefervertrages 

und dieser Bedingungen neu fassen, um diese an aktuelle Ge-
setzesentwicklungen oder sonstige Änderungen von Rechts-
vorschriften sowie an aktuelle Rechtsprechung oder einschlä-
gige Verwaltungsentscheidungen anzupassen, wenn der Ver-
trag hierdurch lückenhaft oder die Fortsetzung des Vertrages 
für den Lieferanten unzumutbar werden. 

13.2. Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach 
vorstehendem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. 
Der Lieferant wird dem Kunden die Anpassung spätestens ei-
nen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitteilen. Die Mitteilung erfolgt in verständlicher und einfa-
cher Weise unter Hinweis auf Anlass, Voraussetzung und Um-
fang der Vertragsänderung.  

13.3. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einver-
standen, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Anpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Liefe-
ranten in der textlichen Mitteilung gesondert hingewiesen. 
Der Lieferant soll die Kündigung innerhalb einer Woche nach 

Eingang unter Angabe des Vertragsendes in Textform bestäti-
gen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung nach Ziffer 16.1. 
bleibt unberührt. 

14. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
14.1. Der Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung des Kunden 

ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde diesem Vertrag in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Strom un-
ter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen zu verhindern. 

14.2. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der 
Lieferant berechtigt, die Versorgung vier Wochen nach An-
drohung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netz-
betreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussver-
ordnung mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftra-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen, oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der 
Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die 
einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich 
hinweisen. Der Lieferant kann mit der Mahnung zugleich die 
Unterbrechung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.  

14.3. Der Lieferant ist verpflichtet, mit der Androhung einer Unter-
brechung der Stromversorgung wegen Zahlungsverzugs den 
Kunden zugleich in Textform über Möglichkeiten zu deren 
Vermeidung zu informieren, die für den Kunden keine Mehr-
kosten verursachen. 

14.4. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung wird dem 
Kunden spätestens drei Werktage im Voraus angekündigt 
(Kosten Sperrankündigung: 3,00 € netto/brutto). 

14.5. Der Lieferant wird die Versorgung unverzüglich wiederher-
stellen lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung ent-
fallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstel-
lung ersetzt hat (Sperrkosten: 60,00 € netto/brutto und Ent-
sperrkosten: 50,42 € netto/60,00 € brutto). 

14.6. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant 
stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die 
Höhe der Pauschale.  

14.7. Liegen wiederholt die Voraussetzungen für eine Unterbre-
chung der Versorgung gemäß Ziff. 14.1. vor, ist der Lieferant 
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen gemäß Ziff. 14.2 ist der Lieferant zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie dem Kunden zwei 
Wochen vorher angedroht wurde. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere der Zu-
widerhandlung stehen, oder wenn der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtun-
gen vollumfänglich nachkommt. Der Lieferant kann mit der 
Mahnung zugleich die Kündigung des Vertrages androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung steht. 

15. Haftung 
15.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Un-

regelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließ-
lich des Netzanschlusses oder einer Störung des Messstellen-
betriebes handelt, gegenüber dem Netzbetreiber bzw. dem 
Messstellenbetreiber geltend zu machen (§ 18 NAV). Die Kon-
taktdaten des Netzbetreibers bzw. des Messstellenbetreibers 
teilt der Lieferant dem Kunden auf Anfrage jederzeit mit. 

15.2. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuld-
haft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Le-
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bens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuld- haf-
ten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten). 

15.3. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wel-
che nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, be-
schränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 
Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Ver-
tragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-
gung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen (vertragstypische Schäden). 

15.4. Die Haftung des Lieferanten aufgrund zwingender gesetzli-
cher Vorschriften bleibt unberührt. 

16. Vertragslaufzeit / Kündigung / Wohnsitzwechsel / 
Lieferantenwechsel / Übertragung des Vertrags 

16.1. Der Vertrag läuft bis zum Ende der im Vertrag vereinbarten 
Erstlaufzeit und kann mit einer Frist von einem Monat zum 
Ende der Erstvertragslaufzeit   gekündigt werden. Erfolgt zum 
Ablauf der Erstvertragslaufzeit keine Kündigung, verlängert 
sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat ge-
kündigt werden. Ist keine Erstvertragslaufzeit vereinbart, 
läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann mit einer 
Frist von einem Monat gekündigt werden. 

16.2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 314 
BGB bleibt unberührt. Über die gesetzlichen Rücktrittsrechte 
bestehen hinaus keine vertraglichen Rücktrittsrechte. 

16.3. Kündigungen des Lieferanten bedürfen der Textform. Der 
Lieferant soll eine Kündigung des Kunden innerhalb einer 
Woche nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes in Text-
form bestätigen. 

16.4. Ungeachtet sonstiger Kündigungsrechte kann der Kunde bei 
einem Wohnsitzwechsel den Liefervertrag mit einer Frist von 
sechs Wochen kündigen. Der Kunde kann eine Kündigung we-
gen Wohnsitzwechsels mit Wirkung zum Zeitpunkt des Aus-
zugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklären. 
Dabei hat der Kunde dem Lieferanten in seiner Kündigung 
das Auszugsdatum und seine zukünftige Anschrift oder eine 
zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwen-
dete Identifikationsnummer mitzuteilen. Der Lieferant kann 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Erhalt der Kün-
digung prüfen, ob er dem Kunden an der neuen Entnahme-
stelle ebenfalls die Energielieferung zu den bisherigen Ver-
tragskonditionen (Preise und Bedingungen) anbietet. Bietet 
der Lieferant die Energielieferung an der neuen Entnahme-
stelle an und ist die Belieferung an der neuen Entnahmestelle 
möglich, endet der Vertrag nicht und der Kunde wird zu den 
bisherigen Vertragskonditionen weiterbeliefert. Die Weiter-
belieferung hat der Lieferant dem Kunden in Textform spä-
testens zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung zu bestäti-
gen. Bietet der Lieferant die Energielieferung an der neuen 
Verbrauchsstelle jedoch nicht an, endet der Vertrag zu dem 
mitgeteilten Auszugsdatum bzw. zu dem vom Netzbetreiber 
bestätigten Abmeldedatum. 

16.5. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. 
16.6. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 

Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. Im 
Falle einer Übertragung nach Satz 1 kann der Kunde den Ver-
trag fristlos kündigen. 

17. Vertragsstrafe 
17.1. Verbraucht der Kunde Strom unter Umgehung, Beeinflussung 

oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Un-
terbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des 
unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf 
der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwen-
deten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem 
für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.  

17.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung ver-
letzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für 
ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. 

Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten ver-
langt werden. 

17.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertrags-
strafe in entsprechender Anwendung der Ziffer 17.1. und 17.2. 
für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate 
betragen darf, erhoben werden. 

18. Wesentliche Änderungen der Nutzung der Entnah-
mestelle bzw. des Jahresverbrauchs / Mitteilungs-
pflichten 

18.1. Der Kunde ist verpflichtet, wesentliche Änderungen der Nut-
zung der Entnahmestelle bzw. des Jahresverbrauchs dem Lie-
feranten in Textform mitzuteilen, um weiterhin eine ver-
brauchsgerechte Abrechnung zu gewährleisten. Durch die 
Nutzungs-/Verbrauchsänderung wird gegebenenfalls eine 
Anpassung der Abschlagszahlungen erforderlich. 

18.2.  Der Kunde ist außerdem verpflichtet, Änderungen seiner 
Rechnungsanschrift unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

19. Datenschutz 
 Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

und der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) werden 
bei der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der für die 
Vertragsdurchführung erforderlichen Daten beachtet. 

20. Sonstiges 
20.1. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der 

Kunde beim Kundenservice des Lieferanten. Dieser ist wie 
folgt erreichbar: Tel.-Nr. 06108 6005-95, E-Mail  
info@stadtwerke-muehlheim.de oder im Internet unter 
www.stadtwerke-muehlheim.de. 

20.2. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

21. Sonstiges / Verbraucherinformation 
21.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenab-

reden bestehen nicht. 
21.2. Der Lieferant ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über den 

Kunden von der CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 
80807 München (CRIF Bürgel) einzuholen. Zu diesem Zweck 
übermittelt der Lieferant den Namen, die Anschrift und das 
Geburtsdatum des Kunden an die CRIF Bürgel. Bei Vorliegen 
einer negativen Auskunft der CRIF Bürgel zu Merkmalen der 
Bonität des Kunden kann der Lieferant den Auftrag des Kun-
den ablehnen oder diesen Vertrag jederzeit fristlos kündigen. 
Hat der Lieferant aus einem anderen – bestehenden oder be-
endeten – Energielieferverhältnis offene Forderungen gegen 
den Kunden, ist er ebenfalls berechtigt, die Belieferung des 
Kunden abzulehnen. In den Grenzen des § 28a BDSG kann 
der Lieferant Angaben über den Kunden an die CRIF Bürgel 
übermitteln. Der Kunde kann bei BÜRGEL Auskunft über die 
ihn betreffenden Daten verlangen. Weitere Informationen 
über das CRIF Bürgel - Auskunftsverfahren finden Sie auf der 
Internetpräsenz der CRIF Bürgel (www.crifbuergel.de). 

21.3. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Infor-
mationen über geltendes Recht, Haushaltskundenrechte und 
über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität 
und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten 
erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post, Eisenbahnen, Verbraucherservice, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.  030 22480-500, Telefax: 
030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@ 
bnetza.de. 

21.4. Beschwerden im Sinne des § 111 a EnWG von Verbrauchern 
nach § 13 BGB sind zunächst zu richten an den Lieferanten 
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Dietesheimer Straße 
70, 63165 Mühlheim, Fax: 06108 6005-55, E-Mail: schlich- 
tung@stadtwerke-muehlheim.de. Wird der Verbraucherbe-
schwerde nicht abgeholfen, besteht die Möglichkeit, ein 
Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. 
zu beantragen. Der Lieferant ist zur Teilnahme an dem 
Schlichtungsverfahren verpflichtet. Die Schlichtungsstelle 
Energie e. V. ist wie folgt erreichbar, Friedrichstr. 133, 10117 
Berlin, Telefon: 030-2757240-0. Internet: www.schlichtungs-
stelle-energie.de; E-Mail: info@schlichtungsstelle-ener-
gie.de. 

21.5. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online 
Streitbeilegung zur Verfügung. Diese kann unter dem folgen- 
den Link erreicht werden: https://ec.europa.eu/consum-
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ers/odr. Sofern Verbrauchern der Weg zur Streitbeilegung bei 
der Schlichtungsstelle Energie e.V. offen steht, haben sie auch 
die Möglichkeit, diese Plattform zur Beilegung von Streitigkei-
ten zu nutzen. 

21.6. Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieef-
fizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum 
Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu  
Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Ener-
gieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie 
ggf. technische Spezifikationen von energiebetriebenen Gerä-
ten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: 
www.ganz-einfach-energiesparen.de. 

22. Anbieterkennzeichnung gemäß § 5 Telemediengesetz 
(TMG) 
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH 
Dietesheimer Straße 70, 63165 Mühlheim 
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Bürgermeister Daniel Tybussek 
Geschäftsführer: Wolfgang Kressel 
Handelsregister:  
Registergericht Offenbach a. M. 5 HRB 5389 
USt-IdNr. DE113587861 
Kontaktmöglichkeit:  
Tel.: 06108 6005-0, Fax: 06108 6005-55 
E-Mail: info@stadtwerke-muehlheim.de  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH  
zur Erdgaslieferung 

Stand: Oktober 2022 

1. Vertragsgegenstand / Vertragsschluss / Lieferbeginn 
1.1. Gegenstand des Vertrages ist die Erdgaslieferung für den Ei-

genverbrauch (Haushaltskunden) in Niederdruck im Rahmen 
eines Sondervertrags außerhalb der Grundversorgung. Der 
Messstellenbetrieb durch den grundzuständigen Messstellen-
betreiber für die Entnahmestelle des Kunden ist ebenfalls 
Vertragsgegenstand. Wartungsdienste werden nicht angebo-
ten.  

1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung der Stadtwerke Mühl-
heim am Main GmbH (nachfolgend: Lieferant) in Textform 
unter Angabe des Lieferbeginns zustande. Der  
tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die  
Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bis-
herigen Liefervertrages, Abstimmung mit dem für die Abnah-
mestelle zuständigen Netzbetreiber etc.) erfolgt sind. Die Lie-
ferung beginnt nicht früher als zu dem von dem Kunden ge-
nannten Termin, frühestens jedoch zum bestätigten Vertrags-
ende des bisherigen Lieferanten. 

2. Vertragspflichten, Umfang und Durchführung der  
Lieferung 

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
Erdgas in Niederdruck ohne registrierende Leistungsmessung 
an seine Entnahmestelle (siehe Ziff. 1. des Auftrages). Entnah-
mestelle ist die Eigentumsgrenze des auf den (ggf. jeweiligen) 
Zählpunkt bezogenen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, 
an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird. Ausge-
nommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nut-
zung regenerativer Energiequellen. Die Belieferung erfolgt 
ausschließlich für die Zwecke des Letztverbrauchs. Der Liefe-
rant darf sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten Drit-
ter bedienen.  

2.2. Der Kunde verpflichtet sich, die gelieferte Erdgasmenge zu 
den Preisregelungen des Vertrages abzunehmen und zu 
bezahlen. 

2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Erdgasversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzan-
schlusses oder einer Störung des Messstellenbetriebes han-
delt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 
15. Der Lieferant wird auf Verlangen des Kunden unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netz- 
betreiber bzw. durch den Messstellenbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft geben, wie sie ihm 
bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können. 

2.4. Der Lieferant ist ferner von seiner Leistungspflicht befreit 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/ 
oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat 
und/oder kein Netzanschluss besteht. Das gleiche gilt, wenn 
der Lieferant an der Lieferung, der Beschaffung und/oder 
dem Bezug von Erdgas aufgrund höherer Gewalt oder sonsti-
ger Umstände, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht mög-
lich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist, einschließlich Krieg, Terror, Naturgewalten, 
technischer Störungen, Arbeitskampfmaßnahmen im Hause 
des Lieferanten bzw. in den zur Zulieferung verpflichteten 
Unternehmen.  

3. Messeinrichtungen 
3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrich-

tungen nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes 
festgestellt.  

3.2. Auf Verlangen des Kunden wird der Lieferant jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde 
oder staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 
des Mess- und Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber 
veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht 
bei dem Lieferanten, so hat er diesen gleichzeitig mit der An-
tragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Nachprüfung 
fallen dem Lieferanten zur Last, falls die Abweichung die 

gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Kunden. 

4. Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten,  
des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt 
zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, 
soweit dies zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich 
ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kun-
den oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. 
Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen 
zugänglich sind. 

5. Ablesung 
5.1. Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die 

Ablesedaten oder rechtmäßig ermittelte Ersatzwerte zu 
verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellen-
betreiber oder von einem die Messung durchführenden 
Dritten erhalten hat. Wird an der Entnahmestelle des Kunden 
die Messung mittels eines intelligenten Messsystems gemäß § 
2 Satz 1 Nr. 7 Messstellenbetriebsgesetz durchgeführt, wird 
der Lieferant die Ablesedaten gemäß Satz 1 zur Abrechnung 
nach Ziffer 6 vorrangig verwenden.  

5.2. Im Übrigen kann der Lieferant die Messeinrichtungen selbst 
ablesen und ist berechtigt, vom Kunden zu verlangen, die be-
nötigten Werte selbst abzulesen und unter Angabe des Ablese-
datums mitzuteilen. Dies kann per Post, per E-Mail, im Inter-
net unter www.stadtwerke-muehlheim.de unter dem Menü-
punkt Service oder telefonisch unter 06108 6005-0 erfolgen. 
Der örtliche Netzbetreiber oder der Messstellenbetreiber kön-
nen den Kunden ebenfalls bitten, den Zählerstand abzulesen. 
Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall wider- 
sprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Der Lieferant 
darf bei einem berechtigten Widerspruch für eine eigene 
Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen. 

5.3. Können der Lieferant, der Netzbetreiber oder der Messstel-
lenbetreiber oder ein mit der Ablesung Beauftragter das 
Grundstück oder die Räume des Kunden zum Zwecke der  
Ablesung nicht betreten, so kann der Lieferant den Verbrauch 
auf der Grundlage der letzten Ablesung und eines vergleich-
baren Zeitraums oder bei einem Neukunden nach dem 
Verbrauch vergleichbarer Kunden schätzen, wobei die tat-
sächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden. 
Werden die Messeinrichtungen vom Kunden nicht oder nicht 
rechtzeitig abgelesen oder der Zählerstand vom Kunden nicht 
oder verspätet mitgeteilt wird, kann der Lieferant, soweit kein 
berechtigter Widerspruch nach Ziff. 5.2. Satz 4 vorliegt, auf 
Kosten des Kunden die Ablesung selbst vornehmen, den Ver-
brauch entsprechend Satz 1 schätzen oder einen Dritten mit 
der Ablesung beauftragen.  

6. Abrechnung 
6.1.  Soweit der Kunde nicht seine Wahl nach 6.4 trifft, erfolgt die 

Rechnungsstellung jährlich zum Ende des Abrechnungszeit-
raums und soweit das Lieferverhältnis vorzeitig endet, zum 
Ende des Lieferverhältnisses. Abgerechnet wird der tatsächli-
che Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Ab-
schlagszahlungen.  

6.2. Der Abrechnungszeitraum entspricht dem Kalenderjahr, so-
weit nicht vorzeitig eine Zwischen- oder Endabrechnung er-
stellt wird.  Ändert sich dieser, so erhält der Kunde eine Mit-
teilung in Textform. 

6.3. Der Kunde erhält seine Rechnung spätestens 6 Wochen nach 
Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und die Schluss-
rechnung spätestens 6 Wochen nach Beendigung des 
Lieferverhältnisses. 

6.4. Wünscht der Kunde eine unterjährige Rechnungsstellung 
(monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich), ist dies dem 
Lieferanten in Textform mitzuteilen. Gleiches gilt, wenn der 
Kunde eine elektronische Übermittlung der Rechnung oder 
eine Abrechnungsinformation wünscht. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, Kunden die unentgeltliche Übermittlung der Rech-
nung mindestens einmal jährlich in Papierform anzubieten. 
Daneben muss der Lieferant Abrechnungsinformationen 
mindestens alle sechs Monate, oder auf Verlangen alle drei 
Monate, unentgeltlich in elektronischer Form zur Verfügung 
stellen. Erhält der Lieferant Verbrauchsdaten automatisch 
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per Fernübermittlung, müssen Abrechnungsinformationen 
monatlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.  
Wünscht der Kunde eine unterjährige Rechnungsstellung, so 
ist der Lieferant berechtigt eine Bearbeitungspauschale pro 
zusätzlicher Abrechnung in Papierform zu erheben (Kosten 
12,00 € netto/14,28 € brutto). Bei monatlichen Rechnungen 
entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 7.1. 

6.5. Ändern sich die verbrauchsabhängigen Preise während des 
Abrechnungszeitraumes, so wird der Verbrauch zeitanteilig 
bis zum Datum der Preisänderung berechnet. Die Anpassung 
des Grundpreises erfolgt tagesgenau, die Arbeitspreise wer-
den mengenanteilig berechnet, es sei denn, der Kunde teilt 
den tatsächlichen Zählerstand zu diesem Datum mit. Die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können 
entsprechend angepasst werden. 

7. Abschlagszahlungen 
7.1. Der Lieferant kann vom Kunden außer in den Fällen der  

monatlichen Rechnungsstellung nach Ziff. 6.4. einmonatlich 

Abschlagszahlungen auf die zu erwartende Verbrauchs- 
abrechnung verlangen. Der Lieferant wird dem Kunden die 
Höhe der Abschlagszahlungen rechtzeitig mitteilen. Dabei 
wird der Lieferant die Abschlagszahlungen so gestalten, dass 
am Ende des Abrechnungszeitraums eine möglichst geringe 
Ausgleichszahlung fällig wird. Der Lieferant berechnet diese 
unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs auf 
der Grundlage des im zuletzt abgerechneten Zeitraums bzw. 
unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.  

7.2. Der Lieferant wird die Abschlagszahlungen so gestalten, dass 
am Ende des Abrechnungszeitraums eine möglichst geringe 
Ausgleichszahlung fällig wird. Ergibt sich bei der Abrechnung, 
dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der 
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagszahlung zu verrechnen. Nach 
Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel ge-
zahlte Abschläge binnen zwei Wochen zu erstatten. 

8. Zahlungsbestimmungen 
8.1. Rechnungen und Abschläge werden zu dem von dem Liefe-

ranten angegebenen Zeitpunkt, frühestens aber zwei Wochen 
nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Eine bei Ver-
tragsschluss vereinbarte Abschlags- oder Vorauszahlung wird 
jedoch nicht vor Beginn der Lieferung fällig.  

8.2. Als Zahlungsmöglichkeiten stehen dem Kunden das Last-
schriftverfahren durch Erteilung eines SEPA-Mandats und 
die Überweisung zur Verfügung. Das Lastschriftverfahren 
stellt die bevorzugte Zahlungsweise dar. Der Lieferant weist 
darauf hin, dass bei Überweisung der termingerechte 
Zahlungseingang auf die mitgeteilten Bankverbindungen 
sicherzustellen ist. Bei jeder Überweisung soll der Kunde 
seine Kundennummer und Rechnungseinheit-Nummer ange-
ben. 

8.3. Eine für das SEPA-Lastschriftverfahren erforderliche Vorab-
ankündigung (Pre-Notification) hat spätestens fünf Tage vor 
dem jeweiligen Belastungsdatum zu erfolgen. 

8.4. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert und den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal in 
Rechnung stellen (Kosten Mahnung: 2,00 € netto/brutto und 
Kosten durch Einziehung durch Beauftragten (Wegegeld): 
15,00 € netto/brutto). Auf Verlangen des Kunden ist die Be-
rechnungsgrundlage nachzuweisen, die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis ge-
stattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als die Höhe der Pauschale. Daneben hat der Kunde 
dem Lieferanten die tatsächlich angefallenen Bankkosten für 
Rücklastschriften zu erstatten. 

8.5. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsrechnungen be-
rechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
rung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-
chen Fehlers besteht, oder sofern der in einer Rechnung an-
gegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als dop-
pelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung 

der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nach-
prüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messein-
richtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB 
bleiben unberührt. 

8.6. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.  

9. Vorauszahlungen 
9.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Verbrauch eines Abrech-

nungszeitraumes Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer 
Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in 
verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindes-
tens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung  
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

9.2. Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vor-
hergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist 
dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate, wird der Liefe-
rant die Vorauszahlungen in ebenso vielen Teilbeträgen 
verlangen wie die Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 7.1. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu 
verrechnen. 

9.3. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chip-
kartenzähler) einrichten und betreiben. 

10. Sicherheitsleistung 
10.1. Ist der Kunde zur Vorauszahlung gemäß Ziffer 9. nicht bereit 

oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in angemessener 
Höhe Sicherheit verlangen.  

10.2. Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach  
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 

10.3. Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus diesem Vertrag nach, so kann der Liefe-
rant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungs- 
aufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von 
Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 

10.4. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine 
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 

11. Berechnungsfehler 
Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages fest-
gestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist die Größe des Feh-
lers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Mess- 
einrichtung nicht an, so ermittelt der Lieferant den Verbrauch 
für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorangehenden und des der 
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder 
auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die 
tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichti-
gen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungs-
gemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Mess-
stellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korri-
gierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt. 

12. Preisbestandteile / Preisänderungen 
12.1. Im Gaspreis (brutto) sind u.a. die folgenden Preisbestandteile 

enthalten:  
a) Umsatzsteuer,  
b) Energiesteuer (Regelsatz), 
c) Konzessionsabgaben, 
d) Netzentgelte, Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. 

Messung, 
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e) Kosten der Emissionszertifikate aus dem nationalen 
Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-
Preis“),  

f) Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG, Kosten nach § 26 
Abs. 1 Energiesicherungsgesetz, 

g) die Bilanzierungsumlage,  
h) die Beschaffungs- und Vertriebskosten. 

12.2. Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im Wege 
der einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen 
Ermessens. Der Kunde kann die Billigkeit der Preisänderung 
zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leis-
tungsbestimmung durch den Lieferanten sind ausschließlich 
Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die Preis-
ermittlung nach Ziffer 12.1. maßgeblich sind. Der Lieferant ist 
bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen ver-
pflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preis- 
ermittlung ist der Lieferant verpflichtet, Kostensteigerungen 
nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu berück-
sichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen. 

12.3. Der Lieferant hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preis-
änderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach 
denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung 
getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf der 
Lieferant Kostensenkungen nicht später weitergeben als 
Kostensteigerungen. Der Lieferant nimmt mindestens alle 
zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. 

12.4. Änderungen der Preise werden erst nach textlicher Mitteilung 
an die Kunden wirksam, die mindestens einen Monat vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die Mitteilung er-
folgt in verständlicher und einfacher Weise unter Hinweis auf 
Anlass, Voraussetzung und Umfang der Preisänderung. 

12.5. Ändert der Lieferant die Preise, so hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. 
Hierauf wird der Lieferant den Kunden in der textlichen 
Mitteilung hinweisen. Der Lieferant soll die Kündigung inner-
halb einer Woche nach Eingang unter Angabe des Vertragsen-
des in Textform bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kün-
digung nach Ziffer 16.1. bleibt unberührt. 

12.6. Abweichend von Ziffern 12.2. bis 12.5. werden Änderungen 
der Umsatzsteuer (Ziffer 12.1. Buchstabe a)) gemäß Umsatz-
steuergesetz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rung ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündi-
gungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. Dies gilt 
auch bei unveränderter Weitergabe von Minderbelastungen 
aufgrund einer Absenkung des Saldos der Kalkulationsbe-
standteile nach Ziffer 12.1. Buchstabe f). 

12.7. Ziffern 12.2. bis 12.5. gelten auch, soweit künftig neue 
Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die 
Gewinnung, Erzeugung, Beschaffung, Speicherung und Netz-
nutzung (Übertragung und Verteilung) oder den Verbrauch 
von Erdgas betreffende Belastungen oder Entlastungen wirk-
sam werden.  

13. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
13.1. Der Lieferant kann die Regelungen des Energieliefervertrages 

und dieser Bedingungen neu fassen, um diese an aktuelle Ge-
setzesentwicklungen oder sonstige Änderungen von Rechts-
vorschriften sowie an aktuelle Rechtsprechung oder einschlä-
gige Verwaltungsentscheidungen anzupassen, wenn der Ver-
trag hierdurch lückenhaft oder die Fortsetzung des Vertrages 
für den Lieferanten unzumutbar werden.  

13.2. Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach 
vorstehendem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. 
Der Lieferant wird dem Kunden die Anpassung spätestens  
einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitteilen. Die Mitteilung erfolgt in verständlicher und einfa-
cher Weise unter Hinweis auf Anlass, Voraussetzung und Um-
fang der Änderung.  

13.3. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einver-
standen, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Anpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Liefe-
ranten in der textlichen Mitteilung gesondert hingewiesen. 
Der Lieferant soll die Kündigung innerhalb einer Woche nach 

Eingang unter Angabe des Vertragsendes in Textform bestäti-
gen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung nach Ziffer 16.1. 
bleibt unberührt. 

14. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
14.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung des Kunden ohne 

vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen 
zu lassen, wenn der Kunde diesem Vertrag in nicht unerheb-
lichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unter- 
brechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess- 
einrichtungen zu verhindern. 

14.2. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der 
Lieferant berechtigt, die Versorgung vier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen 
Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederdruckanschlussver-
ordnung mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftra-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen, oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der 
Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die 
einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich 
hinweisen. Der Lieferant kann mit der Mahnung zugleich die 
Unterbrechung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.  

14.3. Der Lieferant verpflichtet, mit der Androhung einer Unterbre-
chung der Erdgasversorgung wegen Zahlungsverzugs dem 
Kunden zugleich in Textform über Möglichkeiten zu deren 
Vermeidung zu informieren, die für den Kunden keine Mehr-
kosten verursachen.  

14.4. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung wird dem 
Kunden spätestens drei Werktage im Voraus angekündigt 
(Kosten Sperrankündigung: 3,00 € netto/brutto). 

14.5. Der Lieferant wird die Versorgung unverzüglich wieder- 
herstellen lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung 
entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wieder- 
herstellung ersetzt hat (Sperrkosten: 60,00 € netto/brutto 
und Entsperrkosten: 50,42 € netto/60,00 € brutto).  

14.6. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant 
stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über- 
steigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer 
als die Höhe der Pauschale.  

14.7. Liegen wiederholt die Voraussetzungen für eine Unterbre-
chung der Versorgung gemäß Ziff. 14.1. vor, ist der Lieferant 
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen gemäß Ziff. 14.2 ist der Lieferant zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie dem Kunden zwei 
Wochen vorher angedroht wurde. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen, oder wenn der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtun-
gen vollumfänglich nachkommt. Der Lieferant kann mit der 
Mahnung zugleich die Kündigung des Vertrages androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung steht. 

15. Haftung 
15.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Un-

regelmäßigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses oder einer Störung des Messstellenbetriebes 
handelt, gegenüber dem Netzbetreiber bzw. dem Messstellen-
betreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV). Die Kontaktdaten 
des Netzbetreibers bzw. des Messstellenbetreibers teilt der 
Lieferant dem Kunden auf Anfrage jederzeit mit. 

15.2. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuld-
haft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuld- 
haften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. 
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solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

15.3. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-
tende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berück-
sichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, 
hätte voraussehen müssen (vertragstypische Schäden).  

15.4. Die Haftung des Lieferanten aufgrund zwingender gesetzli-
cher Vorschriften bleibt unberührt.  

16. Vertragslaufzeit / Kündigung / Wohnsitzwechsel / 
Lieferantenwechsel / Übertragung des Vertrags 

16.1. Der Vertrag läuft bis zum Ende der im Vertrag vereinbarten 
Erstlaufzeit und kann mit einer Frist von einem Monat zum 
Ende der Laufzeit gekündigt werden. Erfolgt zum Ablauf der 
Erstvertragslaufzeit keine Kündigung, verlängert sich der Ver-
trag auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt wer-
den. Ist keine Erstvertragslaufzeit vereinbart, läuft der Ver-
trag auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von einem 
Monat gekündigt werden. 

16.2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 314 
BGB bleibt unberührt. Über die gesetzlichen Rücktrittsrechte 
bestehen hinaus keine vertraglichen Rücktrittsrechte. 

16.3. Kündigungen des Lieferanten bedürfen der Textform. Der 
Lieferant soll eine Kündigung des Kunden innerhalb einer 
Woche nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes in Text-
form bestätigen. 

16.4. Ungeachtet sonstiger Kündigungsrechte kann der Kunde bei 
einem Wohnsitzwechsel den Liefervertrag mit einer Frist von 
sechs Wochen kündigen. Der Kunde kann eine Kündigung we-
gen Wohnsitzwechsels mit Wirkung zum Zeitpunkt des Aus-
zugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklären. 
Dabei hat der Kunde dem Lieferanten in seiner Kündigung 
das das Auszugsdatum und seine zukünftige Anschrift oder 
eine zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle ver-
wendete Identifikationsnummer mitzuteilen. Der Lieferant 
kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Erhalt der 
Kündigung prüfen, ob er dem Kunden an der neuen Entnah-
mestelle ebenfalls die Energielieferung zu den bisherigen Ver-
tragskonditionen (Preise und Bedingungen) anbietet. Bietet 
der Lieferant die Energielieferung an der neuen Entnahme-
stelle an, endet der Vertrag nicht und der Kunde wird zu den 
bisherigen Vertragskonditionen weiterbeliefert. Die Weiter-
belieferung hat der Lieferant dem Kunden in Textform spä-
testens zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung zu bestäti-
gen. Bietet der Lieferant die Energielieferung an der neuen 
Verbrauchsstelle jedoch nicht an, endet der Vertrag zu dem 
mitgeteilten Auszugsdatum bzw. zu dem vom Netzbetreiber 
bestätigten Abmeldedatum. 

16.5. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich.  
16.6. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 

Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. Im 
Falle einer Übertragung nach Satz 1 kann der Kunde den Ver-
trag fristlos kündigen. 

17. Vertragsstrafe 
17.1. Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung 

oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 
Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berech-
tigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate 
auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt ver-
wendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach 
dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen. 

17.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung ver-
letzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für 
ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. 
Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten 
verlangt werden.  

17.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertrags-
strafe in entsprechender Anwendung der Ziffer 17.1. und 17.2. 
für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate 
betragen darf, erhoben werden. 

18. Wesentliche Änderungen der Nutzung der Entnah-
mestelle bzw. des Jahresverbrauchs / Mitteilungs-
pflichten 

18.1. Der Kunde ist verpflichtet, wesentliche Änderungen der 
Nutzung der Entnahmestelle bzw. des Jahresverbrauchs dem 
Lieferanten in Textform mitzuteilen, um weiterhin eine ver-
brauchsgerechte Abrechnung zu gewährleisten. Durch die 
Nutzungs-/Verbrauchsänderung wird gegebenenfalls eine 
Anpassung der Abschlagszahlungen erforderlich. 

18.2.  Der Kunde ist außerdem verpflichtet, Änderungen seiner 
Rechnungsanschrift unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

19. Datenschutz 
 Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

und der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) werden 
bei der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der für die 
Vertragsdurchführung erforderlichen Daten beachtet. 

20. Sonstiges 
20.1. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der 

Kunde beim Kundenservice des Lieferanten. Dieser ist wie 
folgt erreichbar: Tel.-Nr. 06108 6005-95, per E-Mail 
info@stadtwerke-muehlheim.de oder im Internet unter 
www.stadtwerke-muehlheim.de. 

20.2. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

21. Sonstiges / Verbraucherinformation 
21.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Neben- 

abreden bestehen nicht. 
21.2. Der Lieferant ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über den 

Kunden von der CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 
80807 München (BÜRGEL) einzuholen. Zu diesem Zweck 
übermittelt der Lieferant den Namen, die Anschrift und das 
Geburtsdatum des Kunden an die BÜRGEL. Bei Vorliegen ei-
ner negativen Auskunft der BÜRGEL zu Merkmalen der Bo-
nität des Kunden kann der Lieferant den Auftrag des Kunden 
ablehnen oder diesen Vertrag jederzeit fristlos kündigen. Hat 
der Lieferant aus einem anderen – bestehenden oder beende-
ten – Energielieferverhältnis offene Forderungen gegen den 
Kunden, ist er ebenfalls berechtigt, die Belieferung des Kun-
den abzulehnen. In den Grenzen des § 28a BDSG kann der 
Lieferant Angaben über den Kunden an die BÜRGEL über-
mitteln. Der Kunde kann bei BÜRGEL Auskunft über die ihn 
betreffenden Daten verlangen. Weitere Informationen über 
das BÜRGEL - Auskunftsverfahren finden Sie auf der Inter-
netpräsenz der BÜRGEL Wirtschaftsinformation (www.crif-
buergel.de). 

21.3. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Infor-
mationen über geltendes Recht, Haushaltskundenrechte und 
über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität 
und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten 
erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post, Eisenbahnen, Verbraucherservice, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel. 030 22480-500, Telefax:  
030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@ 
bnetza.de.  

21.4. Beschwerden im Sinne des § 111 a EnWG von Verbrauchern 
nach § 13 BGB sind zunächst zu richten an den Lieferanten 
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Dietesheimer Straße 
70, 63165 Mühlheim, Fax: 06108 6005-55, E-Mail: schlich-
tung@stadtwerke-muehlheim.de. Wird der Verbraucher- 
beschwerde nicht abgeholfen, besteht die Möglichkeit, ein 
Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. 
zu beantragen. Der Lieferant ist zur Teilnahme an dem 
Schlichtungsverfahren verpflichtet. Die Schlichtungsstelle 
Energie e. V. ist wie folgt erreichbar, Friedrichstr. 133,  
10117 Berlin, Telefon: 030-2757240-0. Internet: 
www.schlichtungsstelle-energie.de; E-Mail: info@schlich-
tungsstelle-energie.de.  

21.5. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online 
Streitbeilegung zur Verfügung. Diese kann unter dem folgen-
den Link erreicht werden: https://ec.europa.eu/consum-
ers/odr. Sofern Verbrauchern der Weg zur Streitbeilegung bei 
der Schlichtungsstelle Energie e.V. offen steht, haben sie auch 
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die Möglichkeit, diese Plattform zur Beilegung von Streitig- 
keiten zu nutzen. 

21.6. Hinweis gemäß § 107 Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung (EnergieStV): „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! 
Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine 
solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder 
der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede 
andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrecht-
liche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zu-
ständiges Hauptzollamt.“ 

21.7. Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energie- 
effizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten 
zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Ein-
richtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energie-
effizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie 
ggf. technische Spezifikationen von energiebetriebenen 
Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: 
www.ganz-einfach-energiesparen.de. 

21.8. Das Sicherheitsdatenblatt gemäß der EU-Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 vom 01.06.2007 zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung von chemischen Stoffen 
(REACH-VO) ist auf der Internetseite www.stadtwerke-
muehlheim.de unter dem Menüpunkt Gas/Tarife abrufbar. 
Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant das Sicherheits-
datenblatt ohne zusätzliche Kosten in Papierform zur Verfü-
gung. Der Kunde kann ferner ein Sicherheitsdatenblatt bei 
dem jeweils zuständigen Netzbetreiber anfragen. Sollten sich 
Änderungen des Sicherheitsdatenblatts ergeben, wird der Lie-
ferant den Kunden bis 12 Monate nach der Lieferung darüber 
informieren. 

22. Anbieterkennzeichnung gemäß § 5 Telemediengesetz 
(TMG) 
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH 
Dietesheimer Straße 70, 63165 Mühlheim 
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Bürgermeister Daniel Tybussek 
Geschäftsführer: Wolfgang Kressel 
Handelsregister:  
Registergericht Offenbach a. M. 5 HRB 5389 
USt-IdNr. DE113587861 
Kontaktmöglichkeit:  
Tel.: 06108 6005-0, Fax: 06108 6005-55 
E-Mail: info@stadtwerke-muehlheim.de  
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Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst fol-
gende Kategorien personenbezogener Daten:  
Stammdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum Anschrift), Ver-
tragsdaten (z.B. Kundennummer, Zählernummer), Abrech-
nungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten. 
 
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
1.1. Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten ist:  
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Dietesheimer 
Straße 70, 63165 Mühlheim am Main. 

1.2. Sie erreichen unser Datenschutz-Team unter:  
datenschutz@stadtwerke-muehlheim.de.  
Die persönlichen Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten erhalten Sie auf Anfrage. 

2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

2.1. Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsan-
bahnung und -abwicklung (Art. 6 Abs. 1 b DS-
GVO)  
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbah-
nung, -durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages 
erforderlich.  
Grundlage der Entscheidung über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Energielieferver-
trages im Rahmen von Sonderkundenverträgen, ist die 
Verarbeitung von Wahrscheinlichkeitswerten für das zu-
künftige Zahlungsverhalten (sog. Bonitäts-Scoring). In 
die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte fließen 
unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein.  

2.2. Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs.1 a DS-GVO)  
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
(z.B. zur Weitergabe von Daten im Konzern) eingeholt 
haben, ist die Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilli-
gungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-
GVO am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der 
Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 
Daten. 

2.3. Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse 
(Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO)  
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen. Das umfasst die 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um  
▪ Ihnen Produktinformationen über Energieproduk-

te (z.B. Energieerzeugung, -belieferung, Energieef-
fizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe 
Leistungen und Services) zukommen zu lassen.  

▪ Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung 
von Services und Produkten durchzuführen, um 
Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit 
maßgeschneiderten Angeboten und Produkten an-
bieten zu können.  

▪ Markt- und Meinungsforschung durchzuführen 
bzw. von Markt- und Meinungsforschungsinstitu-
ten durchführen zu lassen. Dadurch verschaffen 
wir uns einen Überblick über Transparenz und 

Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und 
Kommunikation und können diese im Sinne unse-
rer Kunden ausrichten bzw. gestalten.  

▪ In Konsultation und Datenaustausch mit Auskunf-
teien (z.B. CRIF Bürgel, Schufa, Creditreform) zur 
Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisi-
ken zu treten, insbesondere bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen des § 31 BDSG.  

▪ Rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur 
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten  

▪ Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z.B. 
Stromdiebstahl)  

▪ Adressermittlung durchzuführen (z.B. bei Umzü-
gen)  

▪ Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu 
verwenden   

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zu-
vor nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden 
wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dar-
über zuvor informieren. 

2.4. Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorga-
ben (Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO) oder im öffentli-
chen Interessen (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO)  
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen 
Verpflichtungen (z.B. Messstellenbetriebsgesetz, Steuer-
gesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer 
Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen. 

3. (Kategorien von) Empfänger / Weitergabe per-
sonenbezogener Daten / Drittland 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen 
Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der 
oben genannten Zwecke brauchen (s.h. 2. Zweck und 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten). Das gilt auch für von uns eingesetzte Dienstleis-
ter und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten 
werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für 
die vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor 
eingewilligt haben.  

Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: 
Druckdienstleister, Callcenter, Analysespezialisten, Aus-
kunfteien, Inkassodienstleister Finanz- und Steuerbe-
hörden, Polizei und Ermittlungsbehörden (mit vorlie-
gender Rechtsgrundlage), Versicherungen (Schadensab-
wicklung), Banken und Kreditinstitute (Zahlungsabwick-
lung), Messstellen- und Netzbetreiber.  

Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von 
Administrationszugriffen an Stellen bzw. Staaten außer-
halb der Europäischen Union (Drittland-Übermittlung), 
ist auf der Grundlage der genannten Zwecken und 
Rechtsgrundlagen möglich. Ein Datenzugriff erfolgt in 
diesen Fällen ebenfalls nur, wenn entweder für das je-
weilige Land ein Angemessenheitsbeschluss der Kom-
mission existiert, wir mit den Dienstleistern die von der 
EU-Kommission für diese Fälle vorgesehenen Standard-
vertragsklauseln vereinbart haben oder das jeweilige Un-
ternehmen eigene interne verbindliche Datenschutzvor-
schriften aufgestellt hat, welche von den Datenschutz-
aufsichtsbehörden anerkannt worden sind. 
(https://ec.europa.eu/info/law/law-to-pic/data-
protection_en). 
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4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung perso-
nenbezogener Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. 
Zwecke (s.h. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verar-
beitung personenbezogener Daten). Ihre Daten werden 
erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie o-
der ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir lö-
schen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Ver-
tragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegen-
seitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen 
Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. 
Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewah-
rungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und 
der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spä-
testens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertrags-
ende, Ihre Daten löschen.  

5. Betroffenenrechte / Ihre Rechte 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können 
Sie sich gerne an unser Unternehmen (daten-
schutz@stadtwerke-muehlheim.de, Stadtwerke Mühl-
heim am Main GmbH, Dietesheimer Straße 70, 63165 
Mühlheim am Main) wenden. Das umfasst das Recht auf 
Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Lö-
schung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, das Recht 
auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie das Recht 
auf Datenübertragbarkeit aus Art. 35 DS-GVO. Darüber 
hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde zu wenden: 
Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz: 
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit 
Postfach 3163 
65021 Wiesbaden 

5.1. Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen (siehe 2.3 Datenverar-
beitung aus berechtigtem Interesse) vornehmen, haben 
Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht 
Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken 
einzulegen. 
 

5.2. Widerrufsrecht bei einer Einwilligung  
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden (siehe 2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer 
Einwilligung). 

6. Bereitstellung personenbezogener Daten 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie die-
jenigen personenbezogenen Daten (s.h. Kategorien per-
sonenbezogener Daten) bereitstellen, die für die Auf-
nahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und 
der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können 
wir den Vertrag nicht abschließen. 

7. Automatisierte Entscheidungsfindung 
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages 
findet keine automatisierte Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling statt. 

8. Datenquellen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im 
Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kun-
den erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene 
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen z.B. 
aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- 
und Vereinsregistern, der Presse und dem Internet zu-
lässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir 
personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von 
Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von 
Dritten z.B. Auskunfteien erhalten. 

9. Änderungsklausel 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, 
werden wir auch unsere Datenschutzinformationen von 
Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden sie über Änderungen 
rechtzeitig informieren.   
  



Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH 
Dietesheimer Straße 70
63165 Mühlheim am Main 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir1 den von mir/uns1 abgeschlossenen Vertrag über die Stromlieferung/Erdgaslieferung/Was-
serlieferung1.

Bestellt am1 Erhalten am1

Name Kunde Anschrift

Datum Unterschrift

1) Unzutreffendes streichen

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Dietesheimer Straße 
70, 63165 Mühlheim am Main, Telefonnummer 06108 6005-0, Telefax 06108 6005-55, E-Mail: info@stadtwerke-muehlheim.de mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
dieses Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir die gleiche Bankverbindung, die Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion verwendet haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom/Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemes-
senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleitungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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